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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/10/25 90/06/0079 1

Stammrechtssatz

Die Prüfungsbefugnis der Berufungsbehörde und der Gerichtshöfe des ö>entlichen Rechts ist im Falle von

Rechtsmitteln einer Partei mit beschränktem Mitspracherecht, wie dies auf die Beschwerdeführer als Nachbarn

aufgrund des § 61 Abs 2 Stmk BauO zutri>t, auf jene Fragen beschränkt, hinsichtlich derer das Mitspracherecht als ein

subjektiv-ö>entliches Recht im Sinne der zitierten Gesetzesbestimmung besteht (Hinweis E VS 3.12.1980, 3112/79,

VwSlg 10317 A/1980). Wegen dieser Einschränkung des Mitspracherechtes können Nachbarn auch Verfahrensmängel

nur soweit geltend machen, als sie dadurch in der Verfolgung ihrer subjektiv-ö>entlichen Rechte beeinträchtigt werden

können (Hinweis E 26.11.1974, VwSlg 8713 A/1974).
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